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Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 
Magistrat der Stadt Bruchköbel 23.02.2022 1. 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bruchköbel 29.03.2022  
 

Titel: 
 

Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel 
2022 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Die „Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel vom 
24.06.1997 mit Änderungsstand 12.07.2016“ wird wie folgt geändert: 
 

Artikel 1 
Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 

 
Nach § 28 wird folgender § 28 a angefügt: 
„§ 28 a Videostreaming und Bild- und Tonaufnahmen 
 
(1) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung werden live als Videostream im Internet 
übertragen und für einen Zeitraum bis zur nächsten Sitzung bzw. maximal 4 Wochen gespei-
chert. Die Kamera erfasst nur das stationäre Rednerpult und den Bereich der Sitzungsleitung 
mit der/dem Stadtverordnetenvorsteher/in und der Schriftführung. Die Audioübertragung erfasst 
nur das stationäre Mikrofon des Rednerpults und der/des Stadtverordnetenvorstehers/in. 
(2) Jede Rednerin, jeder Redner kann der Übertragung seines Bildes und Wortes widerspre-
chen und hierfür die Abschaltung des Videostreamings verlangen. 
(3) Im Übrigen sind Ton- und Bildaufnahmen im Sitzungsraum nur mit vorheriger Einwilligung 
des/der Stadtverordnetenvorstehers/in gestattet. 
(4) § 28 Absatz 5 dieser Geschäftsordnung bleibt unberührt.“ 
 

Artikel 2 
Vorabverweisung von Anträgen in die Ausschüsse 

 
In § 7 wird nach Absatz 1 ein Absatz 1a eingefügt: 
 
„Die oder der Vorsitzende entscheidet nach folgenden Regeln, ob er/sie Anträge zur Vorberei-
tung eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung zunächst an den zuständigen Aus-
schuss verweist oder auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung nimmt: 
1. Anträge sind an den zuständigen Ausschuss zu verweisen, wenn die Antragsteller dies aus-
drücklich verlangen. 
2. Anträge, zu deren Ausführung Mittel im Haushaltsplan nicht bereitstehen, sind an den Haupt- 
und Finanzausschuss zu verweisen. 

Stadt Bruchköbel 
     DER MAGISTRAT 
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3. Anträge, die nicht zur Entscheidung durch die Stadtverordnetenversammlung reif sind, sind 
an den zuständigen Ausschuss zu verweisen. 
4. Entscheidungsreife Anträge sind auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu nehmen.“ 
 

Artikel 3 
Redebeiträge bei stehendem Verweisungsantrag 

 
In § 19 wird nach Absatz 1 ein Absatz 2 angefügt: 
 
„Bei Verweisungsanträgen nach Absatz 1 lit. b wird die bis dahin bestehende Rednerliste mit 
maximal je einer Wortmeldung pro Fraktion abgearbeitet und erst dann in die Abstimmung zur 
Verweisung eingetreten. Bis dahin nicht auf der Rednerliste verzeichnete Fraktionen sind nach 
eventuellen Redebeiträgen zu fragen.“ 
 

Artikel 4 
Sitzungsbeginn 

 
In § 12 Absatz 3 Satz 1 wird „20.00 Uhr“ geändert in „19.30 Uhr“. 
 

Begründung: 
 

Nachdem die DS 29/2022 bereits mit dem Inhalt des Artikel 1 im Magistrat verhandelt wurde, 
hat das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung zwei weitere Regelungsinhalte abge-
sprochen. 
 
Zu Artikel 1: 
Die vorbereitenden Diskussionen im Präsidium der Stadtverordnetenversammlung und der 
Bericht in der Stadtverordnetenversammlung vom 25.01.2022 haben für die Frage nach einem 
„Parlamentsfernsehen“ ergeben, dass weitgehend im Sinne der Regelung des Kreistags des 
Main-Kinzig-Kreises verfahren werden soll.  
 
Die sog. „Saalöffentlichkeit“ einer Stadtverordnetenversammlung soll jeweils zur Laufzeit der 
Sitzung per live-Stream ins Internet erweitert werden. Danach soll zumindest kurzfristig eine 
Speicherung bis zur nächsten Sitzung bzw. für maximal 4 Wochen stattfinden, damit z.B. auch 
entschuldigte Gremienmitglieder die Sitzungsinhalte umfassend nachvollziehen können. 
 
Die technische Verfahrensweise wurde mit eigenen Mitarbeitern und mittlerweile eigener Tech-
nik schon bei zwei Übertragungen von Bürgerversammlungen der Stadt Bruchköbel bei Youtu-
be und Facebook erprobt. Diese Art der Sitzungsübertragung hatte guten Zuspruch von den 
Zuseherinnen und Zusehern und war technisch sehr gut gelungen. 
 
Eine feste Montage in den neuen Räumen Hauptstraße 32 ist sinnvoll. Für öffentliche Sitzun-
gen ohne Rückkanal für Bürgerinnen und Bürger ist Youtube eine gute Wahl, da praktisch je-
de/r Zugriff hat.  
 
Ebenso könnte bei entsprechendem politischen Willen die Verfahrensweise auf alle öffentliche 
Gremiensitzungen erweitert werden, also insbesondere Ausschusssitzungen. Dies kann der 
jeweilige Ausschuss aus eigener Kraft selbst entscheiden, § 31 Absatz 3 der Geschäftsord-
nung. 
 
Zu Artikel 2: 
Das Präsidium der Stadtverordnetenversammlung war sich in seiner Sitzung am 08.03.2022 
einig, eine Vorabverweisung wie in anderen Kommunen per sofort zu installieren. Hierbei steht 
die Zeitersparnis im Vordergrund. Andere Kommunen haben gute Erfahrung mit solchen Ver-
fahren gemacht. Dabei werden regelmäßig Termine für Sitzungen von Ausschüssen im Vorfeld 
der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt und nur nach Bedarf konkret für einen bestimmten 
Ausschuss bzw. mehrere unterschiedliche Ausschüsse eingeladen. Die hier vorgeschlagene 
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Formulierung wurde von der Gemeinde Hammersbach übernommen, die diese Regelung seit 
langer Zeit erfolgreich einsetzt. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel setzt 
ein ähnliches Verfahren bereits erfolgreich bei den Haushaltsberatungen ein. 
 
Zu Artikel 3: 
Das Präsidium war sich ebenfalls einig, die seit einer entsprechenden Übereinkunft im Präsidi-
um vom 21.08.2018 umgesetzte Verfahrensweise aufgrund der guten Erfahrungen nunmehr in 
der Geschäftsordnung festzuschreiben. 
 
Zu Artikel 4: 
Schließlich war sich das Präsidium einig, den Sitzungsbeginn regelmäßig auf 19:30 Uhr festzu-
legen, da in der Erprobungsphase der letzten Monate hiermit gute Erfahrungen gemacht wur-
den. Wie bislang auch ergibt sich aus § 7 Absatz 1 Satz 2 der GO („[…] in eigener Zuständig-
keit Verhandlungsgegenstände (Tagesordnung) und Zeitpunkt der Sitzung […]“) noch ausrei-
chend Flexibilität, um auch andere Zeitpunkte nutzen zu können. 
 
 

 
 

  
Dr. Wächtler 

Fachbereichsleiter 

  
Sylvia Braun 

Bürgermeisterin 
 




